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98.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die wechselseitige

Benachrichtigung der Militair - und Polizeibehörden über das
Auftreten übertragbarer Krankheiten.

Oldenburg , den 20 . October 1902.

Zur Ausführung der iu der Anlage abgedruckten Be¬
kanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 22 . Juli d. I .,
betreffend die wechselseitige Benachrichtigung der Militair-
nnd Polizeibehörden über das Auftreten übertragbarer Krank¬
heiten , ordnet das Staatsministerium Nachstehendes an:

1. Behörden im Sinne der Bekanntmachung unter ^
Ziffer 1 und L Ziffer 3 sind

s,) im Herzogthum Oldenburg die Großherzoglichen
Aemter und Magistrate der Städte erster Klaffe,

d ) im Fürstenthum Lübeck für die Stadt Eutin der
Stadtmagistrat , im übrigen die Großherzogliche
Regierung in Eutin,

o) im Fürstenthum Birkenfeld die Bürgermeister.
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2. Die Behörden haben von den Mittheilungen der
Militärbehörden über Erkrankungen oder Verdachts¬
erscheinungen sofort dem zuständigen beamteten Arzte
Kenntniß zu geben.

Oldenburg, den 20. October 1902.
Staatsministerium.

Millich.

Anlage.
Bekanntmachung,

betreffend die wechselseitige Benachrichtigung der Militair - und Polizei¬
behörden über das Auftreten übertragbarer Krankheiten.

Vom 22 . Juli 1902.

Auf Grund des §. 39 Absatz3 des Gesetzes, betreffend
die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, vom 30. Juni
1900 (Reichs-GesetzblattS . 306) hat der Bundesrath Nach¬
stehendes bestimmt:

Mittheilungen der Polizeibehörden an
die Militärbehörden.

1. Zur Mittheilung der in ihrem Verwaltungsbezirke-
vorkommenden Erkrankungen an die Militairbehörden find
verpflichtet:

die von den Landesregierungen zu bezeichnenden Be¬
hörden oder Beamten der Garnisonorte und der¬
jenigen Orte, welche im Umkreise von 20 Kilometer
von Garnisonorten oder im Gelände für militairische
Uebungen gelegen sind.

2. Die Mittheilungen haben alsbald nach erlangter
Kenntniß zu erfolgen und sich zu erstrecken auf:

a) jede Erkrankung an Aussatz und an Unterleibstyphus
sowie jeden Fall, welcher den Verdacht einer dieser
Krankheiten erweckt, ferner jede Erkrankung an Kopf¬
genickstarre(NsiriuAitis osrolorospinalis) oder an
Rückfallfieber;
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k>) jeden ersten Fall von Cholera , Fleckfieber , Gelb¬
fieber , Pest , Pocken sowie das erste Auftreten des
Verdachts einer dieser Krankheiten in dem betreffen¬
den Orte;

o) jedes gehäufte (epidemische) Auftreten der Ruhr (Dy¬
senterie ), der Diphtherie , des Scharlachs sowie jedes
neue Vorkommen von Masfcnerkrankungen an der
Körnerkrankheit (Trachom ) .

Ueber den weiteren Verlauf der unter b aufgeführten
Krankheiten und der Ruhr (Dysenterie ) find wöchentlich
Zahlenübersichten der neu festgestellten Erkrankungs - und
Todesfälle einzusenden . Ferner ist eine Mittheilnng zu
machen , sobald Diphtherie , Scharlach sowie Körnerkrankheit
(Trachom ) erloschen find oder nur noch vereinzelt auftreten.

Jeder Mittheilung betreffs der unter a, und d bezeich¬
nten Krankheiten sind Angaben über die Wohnungen und
die Gebäude , in welchen die Erkrankungen oder der Ver¬
dacht aufgetreten sind , beizufügen.

3 . Die Mittheilungen sind für Garnisonorte und für
die in ihrem Umkreise von 20 Kilometer gelegenen Orte an
den Kommandanten oder , wo ein solcher nicht vorhanden
ist, an den Garnisonältesten , für Orte im militairischen
Uebungsgelände an das Generalkommando zu richten.

8 . Mittheilungen der Militairbehörden an die
Polizeibehörden.

1. Zur Mittheilung der in ihrem Dienstbereiche vor¬
kommenden Erkrankungen an die Polizeibehörden sind ver¬
pflichtet die Kommandanten oder , wo solche nicht vorhanden
sind , die Garnisonältesten der Garnisonorte , ferner die
Kommandobehörden der im Uebungsgelände sich befindenden
Truppentheile.

2 . Die Mittheilungen haben alsbald nach erlangter
Kenntniß zu erfolgen und sich zu erstrecken auf:

a) jede Erkrankung an Unterleibstyphus sowie jeden
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Fall , welcher den Verdacht dieser Krankheit erweckt,

ferner jede Erkrankung an Kvpfgenickstarre (Lls-

niNZitls osrsprospirmlis ) oder an Rückfallfieber;

b ) jede Erkrankung und jeden Todesfall an Aussatz,

Cholera , Fleckfieber , Gelbfieber , Pest , Pocken sowie

jedes Auftreten des Verdachts einer dieser Krankheiten;

o) jedes gehäufte (epidemische) Auftreten der Ruhr

(Dysenterie ) , der Diphtherie , des Scharlachs und der

Köruerkrankheit (Trachom ).

lieber den weiteren Verlauf der Ruhr (Dysenterie ) sind

wöchentlich Zahlenübersichten der neu festgestellten Erkran-

kungs - und Todesfälle einzusenden . Auch ist eine Mitthei¬

lung zu machen , sobald Diphtherie , Scharlach sowie Körner¬

krankheit (Trachom ) erloschen sind oder nur noch vereinzelt

auftreten.

Jeder Mittheilung betreffs der unter a und d bezeichnten

Krankheiten find Angaben über das Militairgebäude oder die

Wohnungen , in welchen die Erkrankungen oder der Verdacht

aufgetreten ist , beizufügen.

3 . Die Mittheilungen sind an die für den Aufenthalts¬

ort des Erkrankten zuständige , von den Landesregierungen

zu bezeichnende Behörde zu richten.

4 . Von dem Ausbruch und dem späteren Verlaufe der

unter 2 d bezeichnten Krankheiten ist das Kaiserliche Ge¬

sundheitsamt sofort auf kürzestem Wege zu benachrichtigen.

Berlin , den 22 . Juli 1902.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Graf von Posadowsky.
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